
 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der  

Natursteinbetrieb Schulte GmbH & Co. KG 
 

§ 1 Anwendbarkeit 
1. Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für sämtliche – auch schwe-

bende und zukünftige – geschäftlichen Beziehungen zwischen uns und unseren Kunden. Sie 

gelten auch für Geschäfte, bei denen nicht ausdrücklich auf sie Bezug genommen ist, sofern sie 

dem Käufer bei einem von uns bestätigten Auftrag einmal zugegangen sind.  
2. Die Bedingungen der Käufer haben keine Gültigkeit, auch wenn diese sie zugrunde gelegt 

haben und wir ihrem Inhalt nicht ausdrücklich widersprochen haben. 

Von unseren AGB abweichende Vereinbarungen sowie mündliche Nebenabreden oder Ände-
rungen und Ergänzungen in Ausnahmefällen werden nur mit schriftlicher Bestätigung unserer-

seits wirksam, ohne dass die Gültigkeit der übrigen Bedingungen hiervon berührt wird. Auch 

entgegenstehende Einkaufsbedingungen unserer Vorlieferanten/Hersteller müssen ausdrücklich 

und schriftlich von uns bestätigt werden. Andernfalls gelten auch in dieser Lieferbeziehung aus-
schließlich unsere nachfolgenden AGB. 

3. Unsere Angebote sind grundsätzlich freibleibend. Art und Umfang der Lieferungen werden 

durch unsere Auftragsbestätigung bestimmt. Aufträge über Sonderanfertigungen, Kommissi-
onsware, usw. können nach Auftragsbestätigung vom Käufer in keinem Fall verändert werden, 

eine Stornierung dieser Aufträge ist nicht möglich. 

4. Soweit Verträge mit Verbrauchern geschlossen werden, werden deren Rechte durch nachfol-
gende Allgemeine Geschäftsbedingungen nicht beschränkt. 

 

§ 2 Preise 

1. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise  
ab Werk bzw. ab Lager. Die Berechnung erfolgt stets zu dem am Versandtage gültigen Preis in 

Euro. Etwa bewilligte Rabatte,  

Skonti, Frachtvergütungen oder Boni kommen bei gerichtlichen oder außergerichtlichen Ver-
gleichsverfahren, Konkurs sowie Zahlungsverzug über 2 Monate oder bei gerichtlicher Beitrei-

bung in Wegfall, Forderungen können dann in vollem Umfang geltend gemacht werden. 

2. Wir behalten uns das Recht vor, bei Verträgen mit einer vereinbarten Lieferzeit von mehr als 
4 Monaten die Preise entsprechend den eingetretenen Kostensteigerungen aufgrund von Tarif-

verträgen oder Materialpreissteigerungen zu erhöhen. Beträgt die Erhöhung mehr als 10 % des 

vereinbarten Preises, so hat der Käufer ein Kündigungsrecht. 

3. Zwischenzeitliche Erhöhungen der Umsatzsteuer werden voll an den Käufer weitergegeben. 
4. Die Preise gelten, sofern keine andere schriftliche Vereinbarung getroffen worden ist. Liefe-

ranten-, etwaige Verpackungs-, Versand- und Transportkosten werden gesondert berechnet.  

 
§ 3 Lieferzeit 

1. Liefertermine und Fristen ergeben sich aus der Auftragsbestätigung. Sie sind unverbindlich, 

wenn wir sie nicht ausdrücklich oder schriftlich als bindend zugesagt haben. Kann ein Liefer-

termin nicht eingehalten werden, so bewirkt dies noch nicht ohne weiteres das Recht des Käufers 
wegen Überschreitung des Liefertermins vom Vertrag zurückzutreten; bei beiderseits kaufmän-

nischen Geschäften bleibt die Mahnung des Verzuges erforderlich. Die Überschreitung eines 

Liefertermins führt nicht ohne weiteres zu einem Rücktrittsrecht des Käufers, vielmehr sind 
Mahnung, Setzung einer angemessenen Nachfrist und Ablehnungsandrohung erforderlich. Die 

Einhaltung unserer Lieferverpflichtungen setzt die rechtzeitige und auftragsgemäße Erfüllung 

der Verpflichtung des Käufers voraus. 
2. Wird die Einhaltung einer vereinbarten Lieferzeit durch von uns nicht zu vertretende Um-

stände unmöglich, so verlängert sich die Lieferzeit um die Dauer dieses Hindernisses. Bei man-

gelnder Versandmöglichkeit gilt eine Lieferzeit als eingehalten, wenn die Ware unter Benach-

richtigung des Käufers bereitgestellt ist. 
3. Geraten wir bei einer durch besondere Vereinbarung verbindlichen Lieferfrist in Verzug, so 

ist unsere Schadensersatzpflicht im Falle leichter Fahrlässigkeit auf einen Betrag von 50 % des 

vorhersehbaren Schadens begrenzt. Weitergehende Schadenersatzansprüche bestehen nur, 
wenn der Verzug auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht. 

 

§ 4 Lieferung und Versand 
1. Anfuhr und Versand durch Lkw, Spedition, Post oder Bahn laufen auch bei frachtfreier Lie-

ferung auf Gefahr des Empfängers. Etwaige vorkommende Schäden berechtigen nicht zur An-

nahmeverweigerung der Sendung. 

2. Ereignisse höherer Gewalt berechtigen uns, die Lieferung um die Dauer der Behinderung und 
einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben. Der höheren Gewalt stehen sonstige Um-

stände gleich, die die Lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich machen und die wir oder 

unsere Lieferanten nicht zu vertreten haben. Ist durch die genannten Ereignisse die Lieferung 
unmöglich oder unzumutbar, ist die hiervon betroffenen Vertragspartei berechtigt, vom Vertrag 

zurückzutreten. Bei nicht nur vorübergehenden Leistungsstörungen hat auch der Käufer das 

Recht, vom Vertrag zurückzutreten. 

3. Wir sind zu Teillieferungen berechtigt, Teillieferungen werden einzeln berechnet. 
4. Lieferung frei Baustelle oder frei Lager bedeutet Anlieferung ohne Abladen unter der Vo-

raussetzung einer mit schwerem Lastzug befahrbaren Anfuhrstraße. Verlässt das Lieferfahrzeug 

auf Weisung des Käufers die befahrbare Anfuhrstraße, so haftet dieser für auftretende Schäden. 
Die Mehrkosten, die durch ein durch schlechte Straßenverhältnisse bedingte Einschaltung eines 

Vorspannes evtl. erforderlich werden, trägt der Käufer. 

 
§ 5 Zahlung 

1. Unsere Lieferungen sind, soweit nichts anderes vereinbart wird, sofort nach Rechnungserhalt 

ohne Abzug zahlbar. Bei verspäteter oder gestundeter Zahlung sind Verzugszinsen von mindes-

tens 5 % über dem gesetzlichen Zinssatz zu zahlen. 
2. Zahlungen sind grundsätzlich direkt an uns zu entrichten. Unsere Vertreter und Agenten etc. 

sind nicht berechtigt, Gelder für uns zu kassieren; es sei denn, dass sie eine besondere Inkasso-

vollmacht vorweisen können. 
3. Eine Verpflichtung unsererseits zur Annahme von Schecks und Wechseln besteht nicht. Soll-

ten wir Wechsel oder Schecks entgegennehmen, so gilt als Zahlung erst die Einlösung und Gut-

schrift der Wechsel und Schecks. 
Wir sind berechtigt, trotz anderslautender Bestimmung des Kunden Zahlungen zunächst auf 

dessen ältere Schulden anzurechnen, und werden den Kunden über die Art der erfolgten Ver-

rechnung informieren, wobei wir zunächst auf Kosten, Zinsen und zuletzt auf die Hauptforde-

rung verrechnen werden. 
4. Ist uns bei Verkäufen, während der laufenden Geschäftsbeziehung oder bei später eintreten-

dem Zahlungsverzug die Kreditfähigkeit des Käufers unbekannt oder ist eine eingeholte Aus-

kunft für diesen nach kaufmännischen Gepflogenheiten ungünstig, so steht es uns frei, Voraus-
zahlung oder hinreichende Sicherheit zu verlangen oder auch vom Vertrag zurückzutreten, auch 

wenn der Auftrag bereits unsererseits bestätigt war. Wird nach Abschluss des Vertrages erkenn-

bar, dass unser Zahlungsanspruch durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Kunden gefährdet 

wird, stehen uns die Rechte aus § 321 BGB (Unsicherheiteneinrede) zu. 
 

§ 6 Eigentumsvorbehalt 

Die Lieferung der Ware erfolgt unter Eigentumsvorbehalt mit nachstehenden Ergänzungen: 
1. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher, auch der künftig entstehenden 

Forderung aus der Geschäftsbeziehung gegen den Käufer, insbesondere auch eines etwaigen 

Kontokorrentsaldos, unser Eigentum. Der Käufer ist verpflichtet, Eigentumsvorbehaltsware ge-
gen Feuer, Einbruch, Diebstahl und Wasserschäden ausreichend zu versichern. Die Versiche-

rungsansprüche werden in Höhe des Warenwertes bereits jetzt an uns abgetreten. Pfändungen 

der Eigentumsvorbehaltsware sind uns sofort mittels eingeschriebenem Brief anzuzeigen. Der 

jeweiligen Pfandgläubiger ist von unserem verlängerten Eigentumsvorbehalt zu unterrichten. 
2. Eine etwaige Verarbeitung, Verbindung, Vermengung oder Vermischung mit anderen Sachen 

nimmt der Käufer für uns vor, ohne dass uns daraus Verpflichtungen erwachsen. Erfolgt eine 

Verarbeitung mit anderen, ebenfalls unter verlängertem Eigentumsvorbehalt gelieferten Pro-
dukten, erwerben wir Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des zwischen dem Käufer 

und uns vereinbarten Kaufpreises zu dem entsprechenden Kaufpreis für die anderen Produkte. 

Seine durch Verbindung irgendwelcher Produkte von uns mit anderen Sachen etwa entstehen-
den Eigentumsanteile überträgt der Käufer schon jetzt an uns. 

3. Der Käufer ist bis auf Widerruf berechtigt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Ge-

schäftsgang zu verarbeiten und zu veräußern, solange er nicht im Verzug ist. Verpfändungen 

oder Sicherungsübereignungen sowie die Vereinbarung von Abtretungsverboten sind unzuläs-
sig. Die aus dem Weiterverkauf, der Verarbeitung oder aus einem sonstigen Rechtsgrund be-

züglich der Vorbehaltsware entstehenden Forderungen (einschließlich sämtlicher Saldoforde-

rungen aus Kontokorrent) tritt der Käufer bereits jetzt in vollem Umfang an uns ab. Wir nehmen 
die Abtretung an. 

4. Unsere sämtlichen Eigentumsvorbehaltsrechte (einfacher, erweiterter und verlängerter) erlö-

schen auch dann nicht, wenn von uns stammende Ware von einem anderen Käufer erworben 

wird, solange dieser die Ware nicht bei uns bezahlt hat.  
5. Kommt der Käufer mit seinen Verpflichtungen uns gegenüber in Verzug, sind wir berechtigt 

unbeschadet unserer sonstigen Rechte, die Vorbehaltsprodukte zurückzunehmen und diese 

zwecks Befriedigung fälliger Forderungen gegen den Käufer anderweitig zu verwerten. In die-
sem Fall wird der Käufer uns oder von uns Beauftragten sofort Zugang zu den Vorbehaltspro-

dukten gewähren und diese herausgeben. Wird von uns die Herausgabe aufgrund dieser Vor-

schriften verlangt, gilt dies nicht als Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, Verbraucherschutzvor-
schriften fänden Anwendung. 

 

§ 7 Gewährleistungsansprüche 

1. Die gelieferten Waren sind unverzüglich nach Erhalt durch den Käufer zu untersuchen. Ein 
Gewährleistungsanspruch besteht nicht, wenn Beanstandungen der Liefermenge nicht unver-

züglich - spätestens innerhalb von vier Tagen nach Ablieferung – und aller bei sorgfältiger Prü-

fung erkennbaren sonstigen Mängel nicht innerhalb von 2 Wochen schriftlich bei uns eingegan-
gen sind; das Gleiche gilt für Beanstandungen versteckter Mängel, die nicht innerhalb von 2 

Wochen nach Entdeckung schriftlich bei uns eingegangen sind. Mangelhafte Waren sind in dem 

Zustand, in dem sie sich im Zeitpunkt der Feststellung des Mangels befinden, zur Besichtigung 

durch uns bereitzuhalten bzw. uns auf Verlangen zuzusenden. Dies betrifft insbesondere Halb-
fertigarbeiten vor Beginn weiteren Zuschnittes. Ein Verstoß gegen die vorstehenden Verpflich-

tungen schließt alle Gewährleistungsansprüche uns gegenüber aus. Den Käufer trifft die volle 

Beweislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere für den Mangel selbst, für 
den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels und für die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge. 

2. Für Mängel der Ware leisten wir zunächst nach unserer Wahl Gewähr durch Nachbesserung 

oder Ersatzlieferung. Schlägt die Nichterfüllung fehl, kann der Käufer grundsätzlich nach seiner 
Wahl Minderung verlangen oder vom Vertrag zurücktreten. Bei einer nur geringfügigen Ver-

tragswidrigkeit, insbesondere bei nur geringfügigen Mängeln, steht dem Kunden jedoch kein 

Rücktrittsrecht zu. Ware, die als mindere Qualität verkauft ist oder gebrauchte Ware, wird unter 

Ausschluss jeglicher Gewährleistung verkauft. Erhält der Käufer eine mangelhafte Montagean-
leitung, sind wir lediglich zur Lieferung einer mangelfreien Montageanleitung verpflichtet, und 

dies auch nur dann, wenn der Mangel der Montageanleitung der ordnungsgemäßen Montage 

entgegensteht. 
3. Es gelten die DIN-Normen der StLB 18332 für Naturwerkstein- und Betonwerksteinarbeiten 

als vereinbart.  

4. Es gelten als Beschaffenheit des Liefergegenstandes grundsätzlich nur die in der schriftlichen 
Auftragsbestätigung des Lieferanten enthaltenen Angaben als vereinbart.  

5. Bemusterungen des Herstellers sind unverbindlich und zeigen nur allgemein das Aussehen 

des Liefergegenstandes.  

6. Bei Natursteinprodukten kommt es aufgrund der natürlichen Beschaffenheit der Natursteine 
zu Farbunterschieden, Trübungen, Aderungen, Tupfen, Poren, Striemen, dem Einschluss von 

Holzkohle- und Pyriteinsprengungen und anderen natürlichen Eigenschaften, welche keine 

Mangelhaftigkeit begründen, sondern Ausweis der Naturbelassenheit des Materials sind. Insbe-
sondere Witterungs- und andere Umwelteinflüsse können Veränderungen des Aussehens und 

der Beschaffenheit von Natursteinprodukten bewirken. Natürliche Bestandteile der Natursteine 

können unter dem Einfluss von Feuchtigkeit zu Absprengungen und Spaltungen führen.  

7. Bei der Herstellung von Natursteinprodukten kann es zu unvermeidbaren Spuren von Ver-
klammerungen und Auskittungen kommen, welche keine Mangelhaftigkeit begründen.  

8. Natursteinprodukte sollten, um die Beständigkeit des Materials nicht zu beeinträchtigen, mit 

klarem Wasser gereinigt werden. Zu unterlassen sind Säuberungsarbeiten mit sauren und alka-
lischen Reinigungsmitteln sowie die Verwendung von Streusalzen und ähnlichen Mitteln.  

 

§ 8 Haftung 
1. Wegen Verletzung vertraglicher oder außervertraglicher Pflichten, insbesondere wegen Un-

möglichkeit, Verzug, Verschulden bei Vertragsanbahnung und unerlaubter Handlung, haften 

wir – für unsere gesetzlichen Vertreter, Erfüllungs- bzw. Verrechnungsgehilfen – nur in Fällen 

des Vorsatzes und der groben Fahrlässigkeit, beschränkt auf den bei Vertragsschluss vorausseh-
baren vertragstypischen Schaden. 

2. Diese Beschränkungen gelten nicht bei schuldhaftem Verstoß gegen wesentliche Vertrags-

pflichten, soweit die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet wird, in Fällen zwingender Haf-
tung nach dem Produkthaftungsgesetz, bei Körperschäden und Beschädigung des Lebens und 

der Gesundheit auch dann nicht, wenn und soweit wir Mängel der Sache arglistig verschwiegen 

oder deren Abwesenheit garantiert haben. Die Regeln der Beweislast bleiben hiervon unberührt. 
 

§ 9 Schadensersatz wegen Nichterfüllung 

Verweigert der Käufer trotz schriftlicher Aufforderung und Androhung des Schadensersatzes 

wegen Nichterfüllung die Abnahme, so sind wir berechtigt, Schadensersatz wegen Nichterfül-
lung in Höhe von mindestens 15 % des Kaufpreises als Mindestschaden zu verlangen oder vom 

Vertrag zurückzutreten. Dem Käufer bleibt es vorbehalten, darzulegen, dass ein Schaden im 

konkreten Einzelfall nicht oder nur in geringerem Maße eingetreten ist. 
 

§ 10 Aufrechnung und Zurückbehaltung 

1. Aufrechnungsrechte stehen dem Käufer nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig 

festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. 
2. Dasselbe gilt im kaufmännischen Verkehr auch für die Geltendmachung von Zurückbehal-

tungsrechten; es sei denn, dass uns bei der Vertragserfüllung eine grobe Vertragsverletzung zur 

Last fällt, dass wir für die mangelhafte Leistung bereits den Teil des Entgelts erhalten haben, 
der dem Wert der Leistung entspricht oder dass wir im Verhältnis zu unseren Vorlieferanten 

einen Teil der Vergütung zurückerhalten. 

 
§ 11 Erfüllungsort und Gerichtsstand 

1. Erfüllungsort ist Anröchte.  

2. Gerichtsstand für alle Ansprüche der Vertragsparteien ist das Amtsgericht Lippstadt oder 

Landgericht Paderborn. Wir sind berechtigt, unsere Ansprüche gegen den Käufer an dessen all-
gemeinem Firmensitz ebenfalls geltend zu machen. 

 

§ 12 Schlussbestimmungen 
1. Sollten einzelne Bestimmungen der vorstehenden Bedingungen oder Teile von diesen un-

wirksam sein, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dadurch nicht berührt. 

2. Eine unwirksame Bestimmung dieser Bedingungen wird durch diejenige wirksame Bestim-
mung ersetzt, die der unwirksamen Bestimmung in ihrem wirtschaftlichen Ergebnis am nächs-

ten kommt. 

3. Der Käufer kann Rechte und Pflichten aus der Vertragsbeziehung nur mit unserer schriftli-

chen Zustimmung an Dritte übertragen. 
4. Die Auftragsabwicklung erfolgt mit Hilfe automatischer Datenverarbeitung. Der Käufer er-

teilt hiermit seine ausdrückliche Zustimmung zur Verarbeitung der uns im Rahmen der vertrag-

lichen Beziehung bekannt gewordenen und zur Auftragsabwicklung notwendigen Daten. Der 
Käufer ist auch damit einverstanden, dass wir die aus der Geschäftsbeziehung mit ihm erhalte-

nen Daten im Sinne des Datenschutzgesetzes innerhalb der Unternehmensgruppe verwenden. 

5. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

 
Persönlich haftende Gesellschaft: Schulte Verwaltungs GmbH in Anröchte 

Geschäftsführer: Reinhard Schulte, Carl Philipp Schulte 

Registergericht Paderborn HRA 3465                                 
Steuernummer: 330/5702/0715 

Stand: November 2025 


